
Vorlagefragen 

1. Ist Art. 45 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2004/18/EG ( 1 ) 
— mit dem Wortlaut: „Von der Teilnahme am Vergabever­
fahren [können alle] Wirtschaftsteilnehmer ausgeschlossen 
werden, … die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine 
schwere Verfehlung begangen haben, die vom öffentlichen 
Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde“ — in Verbin­
dung mit Art. 53 Abs. 3 und Art. 54 Abs. 4 der Richtlinie 
2004/17/EG ( 2 ) dahin auszulegen, dass es als eine solche 
schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit 
gewertet werden kann, wenn der jeweilige Auftraggeber we­
gen vom jeweiligen Wirtschaftsteilnehmer zu verantworten­
der Umstände den mit ihm geschlossenen Vertrag über die 
Auftragsvergabe aufgelöst oder gekündigt hat oder vom Ver­
trag über die Auftragsvergabe zurückgetreten ist, die Auf­
lösung oder Kündigung des Vertrags oder der Rücktritt vom 
Vertrag innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren vor der 
Eröffnung des Vergabeverfahrens erfolgt ist und der Wert 
des nicht ausgeführten Auftrags mindestens 5 % des Ver­
tragswertes beträgt? 

2. Für den Fall, dass Frage 1 verneint wird: Falls ein Mitglied­
staat berechtigt ist, andere als die in Art. 45 der Richtlinie 
2004/18/EG aufgezählten Gründe für den Ausschluss von 
Wirtschaftsteilnehmern von der Teilnahme am Verfahren 
zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags einzuführen, die er 
zum Schutz des öffentlichen Interesses, wegen berechtigter 
Interessen der Auftraggeber sowie zur Erhaltung des lauteren 
Wettbewerbs unter den Wirtschaftsteilnehmern für gerecht­
fertigt hält, ist es dann mit dieser Richtlinie und dem Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union vereinbar, 
Wirtschaftsteilnehmer vom Verfahren auszuschließen, denen 
gegenüber der jeweilige Auftraggeber wegen vom Wirt­
schaftsteilnehmer zu verantwortender Umstände den Vertrag 
über die Auftragsvergabe aufgelöst oder gekündigt hat oder 
vom Vertrag über die Auftragsvergabe zurückgetreten ist, 
wenn die Auflösung oder Kündigung des Vertrags oder 
der Rücktritt vom Vertrag innerhalb eines Zeitraums von 
3 Jahren vor der Eröffnung des Vergabeverfahrens erfolgt 
ist und der Wert des nicht ausgeführten Auftrags mindestens 
5 % des Vertragswertes beträgt? 

( 1 ) ABl. L 134, S. 114. 
( 2 ) ABl. L 134, S. 1. 
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Vorlagefragen 

1. Ist ein gewerblicher Vermieter von Wohnraum, der eine 
Wohnung an eine Privatperson vermietet, als Verkäufer 
oder Dienstleistungserbringer im Sinne der Richtlinie 
93/13 ( 1 ) anzusehen? Fällt ein Mietvertrag zwischen einem 
gewerblichen Vermieter und einem nichtgewerblichen Mieter 
unter diese Richtlinie? 

2. Bedeutet der Umstand, dass Art. 6 der Richtlinie 93/13 als 
eine Norm zu betrachten ist, die den nationalen Vorschriften, 
die in der nationalen Rechtsordnung als zwingendes Recht 
gelten, gleichwertig ist, dass in einem Rechtsstreit zwischen 
Privatpersonen die nationalen Durchführungsbestimmungen 
zu missbräuchlichen Klauseln zwingendes Recht sind, so 
dass das nationale Gericht sowohl in der ersten Instanz als 
auch in der Rechtsmittelinstanz befugt und verpflichtet ist, 
eine Vertragsklausel von Amts wegen (und somit auch über 
die Rügen hinaus) anhand der nationalen Durchführungs­
bestimmungen zu prüfen und die Nichtigkeit dieser Klausel 
festzustellen, wenn es zu dem Ergebnis gelangt, dass die 
Klausel missbräuchlich ist? 

3. Ist es mit der praktischen Wirksamkeit des Gemeinschafts­
rechts vereinbar, dass das nationale Gericht eine Vertrags­
strafeklausel, die als missbräuchliche Klausel im Sinne der 
Richtlinie 93/13 anzusehen ist, nicht unangewendet lässt, 
sondern lediglich die Vertragsstrafe nach den nationalen 
Rechtsvorschriften herabsetzt, wenn sich eine Privatperson 
zwar auf die Herabsetzungsbefugnis des Gerichts, nicht 
aber auf die Anfechtbarkeit der Klausel berufen hat? 

( 1 ) Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über miss­
bräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. L 95, S. 29). 
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